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Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29. Mai 2024, Frage Nr. 200 
gestellt durch die Stadtverordnete Silvana Sand (SPD) 

Frage: 

Kommunale Armutsprävention 
 
Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ setzt Deutsch-
land die 2021 verabschiedete Ratsempfehlung zur Einführung einer Europäischen Kinderga-
rantie um. Danach soll jedem Kind in Europa bis zum Jahr 2030 der Zugang zu Erziehung, 
Betreuung, Bildung, Gesundheit, Ernährung und Wohnraum garantiert werden. 
 
Ich frage den Magistrat: 
1. Welche der im Nationalen Aktionsplan aufgelisteten Maßnahmen fanden bis jetzt Anwen-

dung in Wiesbaden? 
2. Welche unterstützenden Strukturen und Angebote (Zugang zu frühkindlicher Bildung und 

Betreuung, Rückzugsorte um ungestört Hausaufgaben zu erledigen usw.) gibt es bereits 
im Rahmen der kommunalen Armutsprävention? 

3. In welcher Form wird Wiesbaden bei der Armutsprävention von Seiten des Bundes unter-
stützt? 

 

 

Die Frage der Stadtverordneten Frau Sand beantworte ich wie folgt: 

 
Fragen 1 und 2: 
 
Ich möchte an dieser Stelle zunächst gern unterscheiden zwischen Armutsprävention und Ar-
mutsfolgenprävention. Kommunal sind wir in unseren Wirkmöglichkeiten auf den zweiten Be-
reich beschränkt, da Armut und die daraus resultierenden Teilhabe- und Entwicklungsrisiken 
tiefliegende strukturelle Ursachen haben, die auf höheren politischen und gesellschaftlichen 
Ebenen zu bearbeiten sind. 
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Meine folgenden Ausführungen beziehen sich entsprechend auf Armutsfolgenprävention. 
Gern verweise ich zur Beantwortung Ihrer Fragen auf den Bericht zum Beschluss-Nr. 0108 
„Bündnis gegen Armut“ der STVV vom 23. März 2023 (SV-Nr. 23-F-63-0043), in dem der Ma-
gistrat die Ansätze und Angebote zur Armutsfolgenprävention in Wiesbaden ausführlich dar-
stellt. Gleichzeitig verweise ich auf die verschiedenen Maßnahmen der seit 2017 laufenden 
Wiesbadener „Handlungsstrategie Chancen für…“, die Armutsfolgenprävention mit Blick auf 
arme Kinder und Jugendliche zum Ziel hat (vgl. den letzten Bericht hierzu in Anlage 1 zur  
SV 23-V-51-0027 sowie STVV-Beschluss Nr. 0515 vom 20. Dezember 2023). 
 
Die dort beschriebenen, aber nicht abschließenden, Angebote setzen frühpräventiv an und 
verfolgen das auch in der EU-Ratsempfehlung sowie im Nationalen Aktionsplan benannte 
Ziel, „Zugang bedürftiger Kinder zu wichtigen Diensten zu garantieren“ (NAP S. 6) und Eltern 
in der Wahrnehmung von Angeboten im Sinne ihrer Kinder zu stärken.  
 
Das im NAP erwähnte Bundesprogramm ElternChanceN wird im Rahmen von WiESE - 
Wiesbadener Eltern stärken durch Elternbegleitung durch den IB umgesetzt. 
 
Wie jüngst in den Kompaktberichten zum SGB II in Wiesbaden dargestellt, sind ein Drittel al-
ler Leistungsberechtigten Kinder, die durch die Grundsicherung mit versorgt werden. In 
Großstädten ist jedes 4. bis 5. Kind davon betroffen, langfristig in deprivierter finanzieller 
Lage aufzuwachsen. Eine große Gruppe im SGB II-Bezug stellen auch die Aufstockenden 
dar, die erwerbstätig sind, aber deren Einkommen nicht ausreicht, um die Bedarfe des Haus-
halts zu decken. Je mehr Kinder im Haushalt leben, umso höher sind die Bedarfe und die 
Wahrscheinlichkeit steigt, SGB II-Leistungen beziehen zu müssen, gerade in Kommunen mit 
angespannten und teuren Wohnungsmärkten. Leider belegen vielfache Studien, dass Armut 
in der Weise in Deutschland „vererbt“ wird, dass Kinder aus Familien im Grundsicherungsbe-
zug häufig durch schlechtere Schulabschlüsse (und vorangegangene Schulsegmentierung) 
auch einen schwierigeren Übergang in Ausbildung und Erwerbstätigkeit haben. Somit ist 
auch das Risiko erhöht, selbst im Erwachsenenalter Grundsicherung beziehen zu müssen. 
Hier gilt es, kommunal alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Übergänge zu schaffen und prä-
ventiv zu agieren. 
 
 
Zu Frage 3: 
 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden in unterschiedlicher Zusammensetzung 
durch Bund, Land und Kommunen finanziert. 
 
Der Bereich der frühkindlichen Bildung und auch der Elternbildung wird seitens des Bundes 
insbesondere in Form befristeter Programme unterstützt, von denen es uns in Wiesbaden in 
vielen Fällen gelungen ist, eine Verstetigung zu erreichen.  
 
Beim Kita-Ausbau und auch der Gewinnung von Fachkräften spielen insbesondere Bundes-
/Landesmittel und auch die Gesetzgebung eine größere Rolle, jedoch wird die Hauptlast der 
Kindertagesbetreuung - sowohl was Investitionskosten anbelangt als auch Betriebskosten - 
von den Kommunen getragen. Laut Hess. Koalitionsvertrag besteht die Absicht des Landes, 
sich künftig stärker an den Betriebskosten zu beteiligen, hierzu sind jedoch noch keine De-
tails bekannt.  
 
Die Bezuschussung bzw. Übernahme von Elternbeiträgen, Kinderbetreuung/Betreuung im 
schulischen Kontext bzw. der Mittagsverpflegung erfolgt unterschiedlich und im Wesentlichen 
indirekt über den Bund (SGB II/ Leistungen für Bildung und Teilhabe, für andere Rechts-
kreise mit Ausnahmen), jedoch sind gerade in Wiesbaden noch die Bezuschussungen für 
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niedrige und mittlere Einkommen zu benennen sowie die Reduzierung von Geschwisterbei-
trägen, die ausschließlich kommunal finanziert werden. 
 
Im Bereich der ergänzenden Unterstützungsleistungen für arme Schulkinder wird die Haupt-
last derzeit ebenfalls von der LHW getragen: Die Leistungen der Schulsozialarbeit als zent-
rale Unterstützungsleistung für Schulen mit einem hohen Anteil an armen Kindern finanziert 
die LHW. Zwar gibt es von Seiten des Landes den sog. Sozialindex (eine erhöhte Zuweisung 
von Lehrkraftstunden nach Sozialindikatoren) und seit dem Schuljahr 2024/25 von Bund und 
Land das sog. „Startchancenprogramm“, das zehn Jahre lang besonders benachteiligte 
Schulen fördern soll, aber einen systematischen, kontinuierlichen und zielgenauen „Nachteil-
sausgleich“ für Schulen mit hohen Anteilen an armen Schülerinnen und Schülern (SuS) 
müsste erst noch entwickelt werden - auch und gerade was die Ausstattung von Ganztags-
schulen und ganztägigen Modellen in Grundschulen anbelangt. Hier gibt es keine systemati-
sche Differenzierung der Ressourcenausstattung des Landes Hessen nach der sozialen 
Lage der betreuten SuS.  
 










